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1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 

Beschlussantrag: 

Der Regionalvorstand beschließt: 

1. Der Regionalvorstand beauftragt die Regionale Planungsstelle, den Beschluss einer Satzung über die 

1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 auf der Grundlage des in den 

textlichen und zeichnerischen Festlegungen unveränderten Entwurfs der 1. Änderung des Sachlichen 

Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 vom 27. November 2025 vorzubereiten. 

2. Der Regionalvorstand empfiehlt der Regionalversammlung, den in den textlichen und zeichnerischen 

Festlegungen unveränderten Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergie-

nutzung 2027 vom 27. November 2025 als Satzung zu erlassen. 

3. Der Regionalvorstand billigt die Entscheidung, das Vorranggebiet für die Windenergienutzung VRW 56 

„Mückendorf“ nicht als Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land auszuweisen. 

 

Begründung: 

Der Regionalvorstand hat einen Bericht der Regionalen Planungsstelle über die Ergebnisse des Beteili-

gungsverfahrens zum Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 

vom 27. November 2025 zur Kenntnis genommen. Auf dieser Grundlage vertritt der Regionalvorstand die 

Einschätzung, dass Änderungen an den textlichen und zeichnerischen Festlegungen des Entwurfs der 

1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 vom 27. November 2025 nicht 

erforderlich sind. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, einen Satzungsbeschluss zu fassen. 

Der Beschluss nach Nummer 3 des Beschlussantrags beruht auf der vom Landesamt für Umwelt mit Stel-

lungnahme vom 23.03.2026 mitgeteilten Bewertung, dass eine Ausweisung des Vorranggebiets für die 

Windenergienutzung VRW 56 „Mückendorf“ als Beschleunigungsgebiet aufgrund landesweit bedeutsamer 

Artvorkommen nicht erfolgen kann. 

Nach § 6 Absatz 2 Nummer 1 der Hauptsatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft beschließt die Re-

gionalversammlung über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Fortschreibung des Regionalplans. 

Nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 der Hauptsatzung bereitet der Regionalvorstand die Beschlüsse nach § 6 Ab-

satz 2 Nummer 1 vor. 

Abstimmungsergebnis: 

 gemäß Beschlussvorlage  mit Veränderungen 

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung 
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